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Pro Juventute / Kinder der Landstrasse
Aufsichtsbeschwerde

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrter Herr Bundesrat

Als Vertreter von mehreren Dutzend jenischen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern, welche Opfer der Aktion "Kinder der Landstrasse"
sind, gelangen wir an Sie mit dem dringlichen Ersuchen um Er-
lass Vormundschafts- und stiftungsrechtlicher Aufsichtsmass-
nahmen.

Damit weiteres Unheil abgewendet werden kann, sind die
fraglichen Archivräume im Gebäude der Pro Juventute in Zürich
nach summarischer Kontrolle durch Vertrauensleute der Betroffenen

per sofort zu versiegeln. Die Versiegelung ist solange
aufrechtzuerhalten, bis in Zusammenarbeit mit den Betroffenen
eine befriedigende Regelung über die Handhabung der Akten
gefunden ist.

Zur Begründung kann vorweg auf in dieser Sache ergangene
Publikationen verwiesen werden. Wir legen die Beobachter-Dokumentation

1972 - 1985 und einen Auszug aus der Zeitschrift L'Hebdo
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vom 22. Mai 1986 bei.

Anlässlich einer Pressekonferenz erklärten die Pro Juventute
Verantwortlichen, man werde die in Zürich lagernden
vormundschaftlichen Handakten noch vor Mitte Jahr den zuständigen
Kantonen übersenden. Hinsichtlich des Verbleibs der Hilfs-
werkakten und deren Handhabung konnten noch keine konkreten
Angaben gemacht werden. Inzwischen wurde in Erfahrung gebracht,
dass aus nicht weniger als 24 Kantonen Vormundschaftsakten
vorhanden sind.

Die Betroffenen empfinden es heute zurückhaltend ausgedrückt
als stossend, dass noch immer die Verantwortlichen jener
Institution die Akten handhaben, aussortieren und ev. teilweise
vernichten, welche für das begangene historische Unrecht die
Hauptverantwortung trägt und bis heute keinerlei Bereitschaft
zur offenen und ehrlichen Bewältigung der dunklen Vergangenheit

gezeigt hat.

Solange die Pro Juventute über die Akten verfügen kann, sind
diese gefährdet. Unsere Mandanten können nacü all dem, was

sie in den vergangenen Jahrzehnten, aber auch in den letzten
Wochen und Tagen mit der Pro Juventute erlebt haben, unkorrektes

Handeln der offensichtlich uneinsichtigen Verantwortlichen
nicht ausschliessen. Gefährdet sind viele für die persönliche
Vergangenheitsbewältigung wichtige Dokumente und überdies
einiges Material von historischem Wert.

Die Betroffenen würden eine Verlagerung der Akten zu den

Kantonen, auch wenn dies nur vorübergehend geschehen würde,
aus bekannten Gründen niemals akzeptieren.

Ein sofortiges Einschreiten der zuständigen Bundesstellen ist
geboten, weil eine Koordination der beteiligten 24 Kantone
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innert nützlicher Frist schwerlich möglich sein wird. Dies
nicht zuletzt deshalb, weil die Interessen einzelner Kantone
mit jenen der Pro Juventute parallel verlaufen dürften. Zum

andern gilt es heute mit sofortigem Handeln zu verhindern,
dass die Betroffenen sich einmal mehr unverstanden fühlen und

eigene Mittel und Wege zur Situationsbewältigung finden müssen.

Es versteht sich wohl von selbst, dass die Versiegelung in
Anwesenheit von Vertrauensleuten der Betroffenen erfolgen muss.
Diesen ist vorgängig Gelegenheit zu geben, die Vollständigkeit
des Archivs anhand einer dem Unterzeichneten vorliegenden Liste
wenigstens summarisch zu prüfen. Von unsern Mandanten wurden
die folgenden Vertrauensleute bezeichnet:

Hans Caprez, Beobachter-Redaktor, Dielsdorf
Thomas Huonker, Historiker, Zürich
Marieila Mehr, Schriftstellerin, Malix -

Robert Huber, Präsident Radgenossenschaft, Zürich
Stephan Frischknecht, Rechtsanwalt, St.Gallen.

Die Benachrichtigung dieser Personen kann der Unterzeichnete
übernehmen.

Für das weitere Vorgehen, welches u.a. die Aufarbeitung der
Aktion "Kinder der Landstrasse", die Wiedergutmachung im Rahmen

des überhaupt Möglichen und die Unterstützung der einzelnen
Betroffenen bei der persönlichen Vergangenheitsbewältigung
zum Ziele haben wird, erwarten unsere Mandanten die
Unterstützung des Bundesrates. Im Vordergrund steht die breit
abgestützte Gründung einer Stiftung, die die anstehenden Fragen

mit Kompetenz und mit dem Vertrauen der Betroffenen angehen

könnte. Bezüglich der zu behandeinen Vormundschaftsfragen
miissten die Kantone ev. ein Konkordat bilden. Unseres Erachtens
müsste es möglich sein, eine solche Institution innert wenigen
Wochen zu gründen und zu aktivieren. Damit wollen wir zum Aus-
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druck bringen, dass es sich bei der Versiegelung der Archivräume

nur um eine dringend notwendige, aber vorübergehende
Massnahne handeln kann.

Wir sind uns der rechtlichen und politischen Problematik einer
Bundesintervention sehr wohl bewusst. Wir ersuchen Sie zu

beachten, dass es hier um die Bewältigung der Folgen einer
Aktion von ausserordentlich hohem Unrechtsgehalt geht, welche
in der Geschichte des Schweiz. Bundesstaates einmalig dasteht.

Für Ihr Verständnis und den Willen, zur Bewältigung des noch

heute unfassbaren Geschehens beizutragen, danken wir Ihnen,
sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrter Herr Bundesrat,
im voraus bestens.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Stephan Frischknecht
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